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Stadt Landsberg am Lech

Wenn ihr Haus ein Denkmal oder ein Einzeldenkmal 
innerhalb eines Ensemblegebietes ist, sind alle Ver- 
änderungen an der Fassade und auch im Inneren des 
Gebäudes vor Beginn der Maßnahme erlaubnispflichtig.

Im Inneren zählen dazu u. a.: 
-	Erneuerung der Elektro-, Heizungs- und Wasserinstallation 
-	Neueinbau von Bäder 
-	Erneuerung von Innentüren, Fußböden, Treppen, Innenanstrichen 
-	Wanddurchbrüche

Am Äußeren zählen dazu u. a.: 
-	Erneuerung/Instandsetzung von Fenstern und Türen 
-	Erneuerung/Instandsetzung der Dachdeckung, von Kaminen und Verblechungen 
-	Einbau von Dachflächenfenstern, Erkern und Gauben 
-	Anbringung von Satellitenanlagen, Antennen und Solaranlagen 
-	Neuanstrichen 
-	Überdachungen, Vordächer, Terrassen 
-	Änderung von Einfriedungen 
-	Errichtung von  genehmigungsfreien Nebengebäuden (gem. BayBO)

Was bedeutet das für Sie?
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Was bedeutet es, wenn Ihr Gebäude innerhalb  
des Ensembleschutzgebietes liegt? 

Alle „von außen sichtbaren“ Veränderungen an der Fassade und im  
Dachbereich müssen vor Beginn der Maßnahme von der Unteren  
Denkmalschutzbehörde erlaubt werden, sofern sie nicht sowieso bau- 
genehmigungspflichtig sind.

Erklärung zu Veränderungen, siehe Seite 2. 

Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung ist für Sie kostenfrei!

Erhöhte steuerliche Abschreibung kann in bestimmten Fällen gewährt 
werden. (siehe Seite 6-8)
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Baudenkmal:

Definitionsgemäß sind Denkmäler von Menschen geschaffene  
Sachen oder Teile davon aus vergangener Zeit, deren Erhaltung  
wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen,  
wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse  
der Allgemeinheit liegt. 

In Bayern werden die Denkmäler nachrichtlich in einer Liste verzeichnet, 
wobei diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Ensemble:

Ensemble nennt man eine Gruppe von Gebäuden, die zusammen ein  
historisches Orts-, Platz- und / oder Straßenbild darstellen und deshalb  
als Ganzes erhaltungswürdig sind.

Dabei können einzelne Gebäude innerhalb eines Ensembles Denkmäler sein.

Welche Gebäude stehen unter besonderem Schutz?
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Wenn ihr Haus ein Denkmal oder ein Einzeldenkmal 
innerhalb eines Ensemblegebietes ist, sind alle Ver- 
änderungen an der Fassade und auch im Inneren  
des Gebäudes vor Beginn der Baumaßnahme erlaub-
nispflichtig.

Im Inneren zählen dazu u. a.: 
-	Erneuerung der Elektro-, Heizungs- und Wasserinstallation 
-	Neueinbau von Bädern 
-	Erneuerung von Innentüren, Fußböden, Treppen, Innenanstrichen 
-	Wanddurchbrüche

Am Äußeren zählen dazu u. a.: 
-	Erneuerung/Instandsetzung von Fenstern und Türen 
-	Erneuerung/Instandsetzung der Dachdeckung, von Kaminen und Verblechungen 
-	Einbau von Dachflächenfenstern, Erkern und Gauben 
-	Neuanstriche 
-	Überdachungen, Vordächer, Terrassen 
-	Änderung von Einfriedungen 
-	Errichtung von genehmigungsfreien Nebengebäuden (gem. BayBO)

Was bedeutet das für Sie?
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Was bedeutet es, wenn Ihr Gebäude innerhalb  
des Ensembleschutzgebietes liegt? 

Alle „von außen sichtbaren“ Veränderungen an der Fassade und im  
Dachbereich müssen vor Beginn der Maßnahme von der Unteren  
Denkmalschutzbehörde erlaubt werden, sofern sie nicht sowieso  
baugenehmigungspflichtig sind.

Erklärung zu Veränderungen, siehe Seite 2. 

Die Erlaubnis nach Art.6 DSchG ist für Sie kostenfrei!

Erhöhte steuerliche Abschreibung kann in bestimmten Fällen gewährt 
werden. (siehe Seite 8 –9)
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1. Vor der Durchführung jedes Vorhabens zur Erhaltung oder zum Umbau 	
		  an einem Baudenkmal empfiehlt sich ein Beratungstermin mit dem  
		  zuständigen Referenten des Landesamtes für Denkmalpflege. Melden  
		 Sie Ihren Beratungsbedarf bitte bei der Unteren Denkmalschutzbehörde 
	  der Stadt Landsberg am Lech an. Als große Kreisstadt ist diese bei den 
		 Vorhaben verantwortlich und bringt das Anliegen im nächsten vorge- 
		  sehenen Behördensprechtag für denkmalpflegerische Fragen ein.

2. Bei genehmigungspflichtigen Umbauten und Sanierungen von Baudenk- 
		 mälern sind neben der nach der Bauvorlagenverordnung eingeführten 	
		 Baubeschreibung weitere Angaben notwendig. Diese Angaben sind in 	
		  einer angefügten „ergänzenden Baubeschreibung“ dem Bauantrag bei 	
		 der Stadt Landsberg beizulegen.

In beiden Fällen heißt das für Sie:
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Beispiel für solch eine Bauzeichnung 

Bei geplanten Veränderungen sind 
Angaben zu folgenden Bauteilen 
notwendig:

Außen: 
Fassaden 
Fundamente 
Außenwände 
Außenputz 
Fassadenverkleidungen	
Fenster 
Fensterläden 
Haustüre 
Dachdämmung 
Dacheindeckung

Innen: 
Fußböden 
Innentüren 
Wandflächen 
Deckenflächen 
Treppen

Notwendige Unterlagen: 
-	Angaben zu Antragsteller/Bauherr, Vorhaben,  
	 Baugrundstück 
-	Bauzeichnungen und textliche Beschreibung  
	 mit detaillierten Angaben über zu erhaltende  
	 und neu zu errichtende Bauteile, ggf. raum-	
	 weise im Gebäudeinneren 
- Bestand und geplante Maßnahme müssen hier- 
	 bei stockwerksweise gemeinsam in einem Plan  
	 in unterschiedlicher Markierung dargestellt  
	 werden, um einen genauen Überblick über die  
	 Maßnahme zu geben (Was ist alt, was ist neu?) 
-	Ein Foto des Bestandes ist zur schnelleren  
	 Sachbearbeitung hilfreich 
-	Das Formular können Sie auf  
	 www.landsberg.de herunterladen
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Welche Fördermittel bestehen?
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I. Förderung aus staatlichen Denkmalpflegemitteln 

1. Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn 
Rechtlich erforderlich, wenn vor Entscheidung über einen Zuschuß- 
antrag mit der Maßnahme begonnen werden soll.

Zu beantragen bei: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
Notwendige Unterlagen: Zuschußantrag muß gestellt werden

II. Sonstige Förderprogramme

Staatliche Denkmalpflegemittel können grundsätzlich kombiniert werden 
mit anderen Förderprogrammen denkmalpflegerischer und nicht denkmal-
pflegerischer Zielsetzung, z. B.:

-	Städtebauförderung 
-	Dorferneuerung 
-	Wohnungsmodernisierung 
-	Sozialer Wohnungsbau 
-	Flurbereinigung 
-	Weide-/Alm- und Alpwirtschaft 
-	Förderprogramme der Stadt, des Bezirks 
	 z. B. das Fassadenprogramm der Stadt Landsberg

2. Bewilligungsbescheid 
Zu beantragen bei: 
Einreichung bei der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt 		
Landsberg am Lech. Dort Vorprüfung und Weiterleitung an das 		
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Notwendige Unterlagen: 
-	Antrag auf Gewährung von Zuwendungen für die Erhaltung und  
	 Sicherung von Kunst- und Geschichtsdenkmälern 
-	Kostenvoranschläge 
-	Baugenehmigung bzw. Erlaubnisbescheid 
-	evtl. Foto des jetzigen Bestandes
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III. Inanspruchnahme steuerlicher Vergünstigungen 
im Bereich der Einkommenssteuer

1. Vorläufige Bescheinigung 
Auf Antrag erhalten Sie einen Vorbescheid über grundsätzliche begünsti-
gungsfähige Maßnahmen noch vor Durchführung des Vorhabens. 

Zu beantragen bei: Bayer. Landesamt für Denkmalpflege.		

Notwendige Unterlagen: 
-	Baupläne bzw. Tekturpläne 
-	Baugenehmigung bzw.  
-	Erlaubnisbescheid
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2. Nach Abschluß der Bauarbeiten: 
Nun erfolgt die Erteilung von Bescheinigungen zur Vorlage  
beim Finanzamt.

2.1 Bescheinigung für Steuerbegünstigung  
nach §§ 7i, 11b, 10f EStG (bei zur Einkunftserzielung oder  
zu eigenen Wohnzwecken genutzten Baudenkmälern).

Notwendige Unterlagen: 
-	Antragsformular 
-	Auflistung der Rechnungen 
-	Rechnungen im Original bzw. gutleserlicher Kopie 
-	Baupläne bzw. Tekturpläne 
-	Erlaubnisbescheid bzw. Baugenehmigung

2.2 Bescheinigung für Steuervergünstigung nach §33 EStG  
Beantragen Sie ggf. diese Bescheinigung bei außergewöhnlicher  
Belastung für wirtschaftlich nicht nutzbare Baudenkmäler.

Notwendige Unterlagen: 
-	Antragsschreiben 
-	Foto 
-	Auflistung der Rechnungen, Rechnungen im Original bzw. in gut  
	 leserlicher Kopie (auch hinsichtlich Unterhaltskosten wie Heizung,  
	 Reinigung, Bewachung usw. möglich)

3. Allgemeine Steuervergünstigung  
Unabhängig von Baumaßnahmen erhalten Sie auf Anfrage eine  
Bescheinigung über Denkmaleigenschaft gemäß Art 25 DSchG.

Zu beantragen bei: Bayer. Landesamt für Denkmalpflege. 

Notwendige Unterlagen: formloses Anschreiben mit folgenden Angaben: 
Ortsteil, Gemeinde, Landkreis, Straße und Hausnummer, Anschrift und 
Telefonnummer des Eigentümers.

Möglich sind Vergünstigungen bei: 
-	Erbschaftssteuer	  
-	Schenkungssteuer 
-	Vermögenssteuer	  
-	Grundsteuer (Entscheidung der Stadt) 
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